
Parteien, Nachbarn und Beteiligte 
 
 
§ 6. (1) In Baubewilligungsverfahren und baupolizeilichen Verfahren nach § 32, § 33 Abs. 2, 
§ 34 Abs. 2 und § 35 haben Parteistellung: 
 
1. der Bauwerber und/oder der Eigentümer des Bauwerks  

 
2. der Eigentümer des Baugrundstücks  

 
3. die Eigentümer der Grundstücke, die an das Baugrundstück angrenzen oder von diesem 

durch dazwischen liegende Grundflächen mit einer Gesamtbreite bis zu 14 m (z.B. 
schmale Grundstücke, Verkehrsflächen, Gewässer, Grüngürtel) getrennt sind 
(Nachbarn), und  
 

4. die Eigentümer eines ober- oder unterirdischen Bauwerks auf den Grundstücken nach Z. 
2 und 3, z.B. Superädifikat, Baurechtsobjekt, Keller, Kanalstrang (Nachbarn). 
Nachbarn sind nur dann Parteien, wenn sie durch das Bauwerk und dessen Benützung in 
den in Abs. 2 erschöpfend festgelegten subjektiv-öffentlichen Rechten berührt sind. 
Beteiligte sind alle sonstigen Personen, die in ihren Privatrechten oder in ihren 
Interessen betroffen werden.  
 

(2) Subjektiv-öffentliche Rechte werden begründet durch jene Bestimmungen dieses 
Gesetzes, des NÖ Raumordnungsgesetzes 1976, LGBl. 8000, der NÖ Aufzugsordnung, 
LGBl. 8220, sowie der Durchführungsverordnungen zu diesen Gesetzen, die  
 
1. die Standsicherheit, die Trockenheit und den Brandschutz der Bauwerke der Nachbarn 

(Abs. 1 Z. 4) 
sowie 
 

2. den Schutz vor Immissionen (§ 48), ausgenommen jene, die sich aus der Benützung 
eines Gebäudes zu Wohnzwecken oder einer Abstellanlage im gesetzlich 
vorgeschriebenen Ausmaß (§ 63) ergeben, gewährleisten und über 
 

3. die Bebauungsweise, die Bebauungshöhe, den Bauwich, die Abstände zwischen 
Bauwerken oder deren zulässige Höhe, soweit diese Bestimmungen der Erzielung einer 
ausreichenden Belichtung der Hauptfenster (§ 4 Z. 9) der zulässigen (bestehende 
bewilligte und zukünftig bewilligungsfähige) Gebäude der Nachbarn dienen.  

 
(3) Grenzt eine Straße an das Baugrundstück, dann hat der Straßenerhalter Parteistellung 
im Sinne des Abs 1. Abweichend davon darf der Straßenerhalter nur jene Rechte geltend 
machen, die die Benützbarkeit der Straße und deren Verkehrssicherheit gewährleisten. 
 
 


